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Statuten der Sozialdemokratischen Partei  
Appenzeller Mittelland 

 
 Name, Rechtsform und Ziel 
 
Art. 1 Unter dem Namen „Sozialdemokratische Partei Appenzeller Mittelland“  –   

kurz: SP Appenzeller Mittelland  –  besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Die SP Appenzeller Mittelland ist eine 
Sektion der Sozialdemokratischen Partei des Kantons Appenzell Ausserrhoden 
(SP AR) und der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (SPS). 
Die Statuten und Programme der SP AR und der SPS sind für die SP Appen-
zeller Mittelland verbindlich. In jeder Gemeinde besteht eine Ortsgruppe.  
Der Sitz der SP Appenzeller Mittelland ist am Ort des jeweiligen Präsidiums. 

 
Art. 2 1 Die SP Appenzeller Mittelland setzt sich für eine demokratische, soziale 

sowie ökologisch und ökonomisch nachhaltige Entwicklung in den Gemeinden 
Teufen, Bühler, Gais, Speicher und Trogen ein. 

  
 2 Die SP Appenzeller Mittelland verfolgt ihre Ziele mit der Teilnahme an öffent-

lichen Diskussionen, mit Stellungnahmen zu politischen Geschäften und gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen und Ereignissen, mit der Organisation von 
öffentlichen Veranstaltungen, mit der Einsitznahme in politische Ämter und 
kommunale Kommissionen sowie mit einem aktiven politischen Engagement in 
den Gemeinden. 

 
 3 Die SP Appenzeller Mittelland engagiert sich als Sektion der SP AR und der 

SPS für kantonale und nationale Anliegen, Abstimmungen und Wahlen. 
 

II Mitgliedschaft 
 
Art. 3 1 Mitglieder der SP Appenzeller Mittelland können alle Einwohnerinnen und 

Einwohner der Gemeinden Teufen, Bühler, Gais, Speicher und Trogen sowie 
interessierte Auswärtige werden. 

 
2 Über die Aufnahme in die SP Appenzeller Mittelland entscheidet der 
Vorstand.  
 
3 Der Austritt aus der SP Appenzeller Mittelland ist auf Ende des Kalender-
jahres möglich und muss dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. 
 
4 Der Ausschluss aus der Partei erfolgt entsprechend den Statuten der SPS. 
 
5 Sympathisant:innen können in der Sektion SP Appenzeller Mittelland mit-
arbeiten und werden mit Informationen der Sektion bedient und zu Anlässen 
eingeladen. Sie haben kein Stimmrecht. 
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III Organisation 
 
Art. 4 Die Organe der SP Appenzeller Mittelland sind: 

a) die Hauptversammlung 
b) die Sektionsversammlung 
c) der Vorstand 
d) die Rechnungsrevision 
e) Versammlungen der fünf Ortsgruppen 
f) die Delegierten 
 

Art. 5 Hauptversammlung 
1  Die ordentliche Hauptversammlung (HV) findet jährlich im Frühjahr statt. 
2 Die statutarischen Geschäfte sind: 
a) der Jahresbericht der Präsident:in oder des Vorstandes 
b) die Jahresberichte der Ortsgruppenleiter:innen. 
c) die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 
d) die Wahl der Vorstandsmitglieder, aus ihrer Mitte die Wahl der Präsi-

dent:in und der Kassier:in  
e) die Wahl der Rechnungsrevisor:innen 
f) die Wahl der Abgeordneten in die Delegiertenversammlung der Kantonal-

partei und für die Parteitage der SPS 
g) die Festsetzung der Beiträge für Mitglieder und Sympathisant:innen 
h) Anträge aus der Versammlung 
i) Umfrage 
 
3 Die Beschlüsse der HV werden mit einfachem Mehr gefasst. Abstimmungen, 
die eine Teil- oder Totalrevision der Statuten betreffen, benötigen eine Zwei-
drittelsmehrheit der Anwesenden. Bei Wahlen entscheidet im ersten Wahlgang 
das absolute, in einem zweiten Wahlgang das relative Mehr. Stimmengleichheit 
wird durch den Stichentscheid der Präsident:in entschieden. 
 
4 Anträge müssen mindestens 10 Tage vor der HV schriftlich zuhanden des 
Vorstandes eingereicht werden. Anträge auf Statutenrevision sind spätestens 
mit der Einladung zur HV bekannt zu geben und der HV zur Abstimmung 
vorzulegen. 
 
5 Die Einladung zur HV muss den Mitgliedern spätestens drei Wochen vor der 
Versammlung zugestellt werden. 

 
6 Eine ausserordentliche Hauptversammlung kann auf Beschluss des Vorstan-
des oder auf Verlangen eines Fünftels der Mitglieder (Unterschriftensammlung 
unter Zweckangabe) einberufen werden. 
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Art. 6 Sektionsversammlung 
1 Die Sektionsversammlungen bezwecken insbesondere: 
a) Information und Meinungsbildung 
b) Beschlüsse über Abstimmungs- und Wahlempfehlungen auf kantonaler 

und nationaler Ebene 
c) Genehmigung von Kandidaturen für Wahlen in politische Ämter auf 

kantonaler und nationaler Ebene 
d) Bildung von Arbeitsgruppen 

 
2 Die Sektionsversammlungen werden bei Bedarf vom Vorstand einberufen. 
Die Beschlussfassung an Sektionsversammlungen verläuft nach den 
Regelungen der HV. 

 
Art. 7 Vorstand 

1 Der Vorstand übernimmt folgende Aufgaben: 
a) Verantwortung für alle Belange der Sektion 
b) Vertretung der SP Appenzeller Mittelland gegen aussen 
c) Organisation der HV und der Sektionsversammlungen 
d) Ausführung der Beschlüsse der HV, einer ausserordentlichen HV und  

der Sektionsversammlungen 
e) Vorbereitung von Wahlvorschlägen und Abstimmungsempfehlungen 
f) Kontaktpflege zu den Ortsgruppen 

 
2 Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. Männer und Frauen 
sollen, wenn möglich, je mindestens zu 40% vertreten sein. Zum Vorstand 
gehören namentlich die Präsident:in, die Aktuar:in und die Kassier:in. Mit 
Ausnahme des Präsidiums und des Kassieramtes konstituiert sich der  
Vorstand selbst. Insbesondere bestimmt er eine Person aus seinen Reihen  
für die Vertretung im Kantonalvorstand. 
 
3 Mandatsträgeri:nnen der Sektion werden an die Vorstandssitzungen 
eingeladen. Sie erhalten stets die Sitzungsprotokolle. 
 
4 Für die Beschlussfassung im Vorstand gelten die Regelungen der HV. 

 
Art. 8 Ortsgruppen 

1 Die Ortsgruppenversammlungen bezwecken insbesondere: 
a) Information und Meinungsbildung 
b) Beschlüsse über kommunale Abstimmungsempfehlungen 
c) Beschlüsse über Kandidaturen für Wahlen in den Gemeinderat, 

Kantonsrat sowie in kommunale Kommissionen 
d) Bildung von Arbeitsgruppen für Kommunalpolitik 
e) Wahl der Ortsgruppenleitung 

 
2. Die Ortsgruppe konstituiert sich selbst 
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Die von der Ortsgruppe portierten und unterstützten Personen, die ein 
kommunales Amt ausüben oder dem Kantonsrat angehören, berichten 
regelmässig über ihre politischen Tätigkeiten. 
3. Die Ortsgruppen erstatten dem Vorstand der Sektion regelmässig Bericht 
über die Aktivitäten in ihrer Gemeinde. 

 
Art. 9 Rechnungsrevision 

Die Jahresrechnung wird vor der HV durch zwei Revisor:innen geprüft. Sie 
stellen dazu Antrag zuhanden der HV. 

 
Art. 10 Delegierte 

Die Zahl der Delegierten für die Delegiertenversammlung der Kantonalpartei 
richtet sich nach den Statuten der SP AR. Bei den Delegierten sollen Männer 
und Frauen zu je 40% und nach Möglichkeit alle Ortsgruppen vertreten sein. 
Die Delegierten können durch die Sektions- oder Hauptversammlung beauftragt 
werden, Anliegen der Sektion an der Delegiertenversammlung zu vertreten. 
 

IV Finanzen 
 
Art. 11 Finanzierung 

Die SP Appenzeller Mittelland finanziert sich mit den ordentlichen Mitglieder-
beiträgen, den Jahresbeiträgen der Sympathisant:innen sowie Zuwendungen. 
Für ausserordentliche Aufwendungen kann der Vorstand Spendenaktionen 
beschliessen oder einen Antrag um Unterstützung bei der Kantonalpartei 
stellen.  

 
Art. 12 Haftung 

Für die Verbindlichkeiten der SP Appenzeller Mittelland haftet nur das 
Vereinsvermögen. 

 
Art. 13  Jahresrechnung 

Die Jahresrechnung wird jeweils per 31. Dezember abgeschlossen. 
 

V Auflösung 
 
Art. 14 1 Eine Auflösung der SP Appenzeller Mittelland erfordert eine 

Zweidrittelsmehrheit der Anwesenden. 
Die Sektion kann nicht aufgelöst werden, wenn wenigstens 3 an der 
Auflösungsversammlung anwesende Mitglieder nicht einverstanden sind. 

 2 Im Falle einer Auflösung geht das Vereinsvermögen an die Kantonalpartei. 
 

VI Inkrafttreten 
 
Art. 15 Diese Statuten treten am 25. März 2023 in Kraft. 


